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 Gemeindebezirk Sitzerath 

  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Ortsrates Sitzerath 

 
Am Montag, 13.04.2026 um 18:00 Uhr, findet eine Sitzung des Ortsrates Sitzerath im 
Versammlungssaal der Benkelberghalle, Im Unterdorf 28 b, OT Sitzerath, 66620 Nonnweiler 
statt. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 
Punkt  1 Eröffnung der Sitzung 

 

Punkt  2 Photovoltaik Freiflächenanlagen; hier: Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für den 
Ortsteil Sitzerath 

 

Punkt  3 Planung und Gestaltung der Freizeitanlage "Im Erker"; hier: Prüfung erster 
Planungsentwurf 

 

Punkt  4 Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes "Hintere 
Anwand" in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteil Sitzerath; 
hier: Beschlüsse  
1. zur Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB,  
2. zur Billigung des Entwurfes,  
3.zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Punkt  5 Bebauungsplan "Hintere Anwand" in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteil Sitzerath mit 
paralleler Teiländerung des Flächennutzungsplanes; 
hier: Beschlüsse 
1.) zur Abwägung der Stellungnahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 
Abs. 1 BauGB,  
2.) zur Billigung des Entwurfs sowie zur 
3.) zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Punkt  6 Mitteilungen und Anfragen 
 

Nichtöffentlicher Teil 

 
Punkt  7 Antrag auf Bewirtschaftung einer Gemeindefläche Flur 2 Parz. 18/3 

 

Punkt  8 Mitteilungen und Anfragen 
 

 
Nonnweiler-Sitzerath, 30.03.2026 
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(Lieselene Scherer) 
Ortsvorsteherin 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (SVwVfG) vom 
15.12.1976 sollen vorgeschriebene Bekanntmachungen zusätzlich und ergänzend im 
Internet veröffentlicht werden. 
Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntmachungstextes (einschließlich dieses 
Hinweises) zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

 
https://www.nonnweiler.de/gemeinde/bekanntmachungen/ 

 
 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 

https://www.nonnweiler.de/gemeinde/bekanntmachungen/

